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1
Beteiligung als Antwort
auf Künstlerkritik und 
Sozialkritik

Zu den interessanteren Fragen, die im Zu-
ge der 68er-Rückschau in diesem Jahr erör-
tert werden, zählt sicherlich die nach den
Gründen für die häufige Sprachlosigkeit
zwischen unterschiedlichen kapitalismus-
kritischen Gruppierungen. Luc Boltanski
und Ève Chiapello haben in ihrer Ausein-
andersetzung mit dem „Neuen Geist des
Kapitalismus“ (2003) einen Versuch unter-
nommen, dieses Phänomen begrifflich zu
fassen, indem sie die Kritik nach verschie-
denen Varianten unterscheiden. Gemein-
sam ist demnach allen Kritikformen, dass
sie sich aus spezifischen Quellen der Em-
pörung speisen, die sowohl auf Form und
Inhalt kapitalistischer Vergesellschaftung
bezogen und in einem weiteren Schritt po-
litisch und theoretisch konzipiert werden.
So rankt sich die Künstlerkritik, auf die sich
insbesondere der antiautoritäre Teil der
68er gründete, vor allem um die Säulen der
Unterdrückung und der fehlenden Au-
thentizität. Sie arbeitet sich am Leitbild des
Bourgeois’ ab, dessen Maxime der Kapital-
akkumulation ihn zu detaillierter Planung,
rationaler Organisation von Raum und
Zeit und einem nahezu zwanghaften Pro-
duktionsstreben um der Produktion willen
nötigt (ebd., S. 80f.).

Auf der anderen Seite wurzelt die So-
zialkritik der Arbeiterbewegung in sozialis-
tischen und christlichen Traditionen, de-
ren Empörung aus den „egoistischen Parti-
kularinteressen in der bürgerlichen Gesell-
schaft“ und „der Verarmung der unteren
Klassen in einer Gesellschaft mit ungeheu-
ren Reichtümern“ (ebd., S. 82) resultiert.

tik“ kritisiert die eine Seite die Arbeit der
Betriebsräte,„Blindheit für den vermachte-
ten Raum Betrieb“ lautet der Gegenvor-
wurf.

Dabei muss dies nicht so sein, wie ein
Blick in die Geschichte lehrt. Auch Boltans-
ki und Chiapello deuten an, dass die ver-
schiedenen Empörungsthematiken durch-
aus gemeinsam auftreten können. Die
Grundüberlegung dieses Beitrags ist, dass
die neuen Formen hybrider Beteiligung –
sachkundige Arbeitnehmer und Arbeits-
gruppen – (Brinkmann/Speidel 2006), die
mit der letzten Novelle 2001 in das Be-
triebsverfassungsgesetz aufgenommen
wurden, im dargestellten Sinne ein Schar-
nier zwischen Mitbestimmung und Partizi-
pation darstellen können.

„Hybride Beteiligung“ im Betrieb?
Sachkundige Beschäftigte und Arbeitsgruppen

Karina Becker/Ulrich Brinkmann/Thomas Engel

Im Betriebsverfassungsgesetz wurden 2001 „hybride“ Beteiligungsinstrumente neu verankert: sachkundige Arbeitnehmerinnen bzw.
Arbeitnehmer und Arbeitsgruppen zur Unterstützung des Betriebsrats. Diese hybriden Beteiligungsformen haben das Potenzial, in-
dividuelle und kollektive Teilhabe auf Dauer zu verknüpfen.Werden diese neuen Formen in der Betriebsratsarbeit genutzt und wie wer-
den sie bewertet? Die Befunde der WSI-Betriebsrätebefragung 2007 zeigen, dass Beteiligungsinitiativen, die zwischen institutioneller
Mitbestimmung und direkter Partizipation ansetzen, Erfolg versprechend sind.

Diese Kritikvarianten sind nicht per se
kompatibel – im Gegenteil: Ihre Reibungs-
punkte sind vielfältig und führen oft zu
wechselseitigen Kommunikationsproble-
men. Boltanski und Chiapello führen bei-
spielsweise die Entrüstung der Sozialkritik
über die moralische Gleichgültigkeit, den
Individualismus, ja Egoismus der Künst-
lerkritik an, während diese zugleich von der
Orientierung der Sozialkritik an bürgerli-
chen Formen der Lebensabsicherung und
der (wenn auch ursprünglich mit kriti-
schem Impuls versehenen) Übernahme
bürokratisch geplanter Organisationsfor-
men abgestoßen wird.

Auf die Unternehmensorganisation
übertragen, bedeutet dieser Gedanke, dass
sich Kritik dort „in erster Linie in Gestalt ei-
ner Forderung nach Sicherheitsgarantien
im Feld der Sozialkritik und auf dem Ge-
biet der Künstlerkritik in Form von Auto-
nomieforderungen“ (ebd., S. 218) äußert.
Und schließlich – angewandt auf Fragen
von Beschäftigtenteilhabe – lassen sich die
zwei Logiken vereinfacht der institutiona-
lisierten Mitbestimmung einerseits und der
eher situativen, direkten Partizipation an-
dererseits zuordnen.

Von einer neuen Managementfraktion
seit den 1980er Jahren im Zuge von Lean
Production- und Human Resources-Initia-
tiven in die Unternehmen eingeführt (Dör-
re 2002), bedient direkte Partizipation auch
den Wunsch vieler Beschäftigtengruppen
nach projektförmiger, unverbindlicher Teil-
habe in betrieblichen und arbeitsplatzbe-
zogenen Belangen – nicht selten kritisch
beäugt von den Vertretern der gesetzlichen
Mitbestimmung, die ihre in stabiler Be-
harrlichkeit erkämpften Erfolge gefährdet
oder ihre gesicherten betrieblichen Macht-
positionen herausgefordert sehen. So man-
gelt es auch nicht an gegenseitiger Schelte:
„nicht mehr zeitgemäße Stellvertreterpoli-
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Die Mitbestimmung als Ausformung
des Prinzips der Sozialkritik zielt thema-
tisch auf die soziale Absicherung von bio-
grafischen und marktbedingten Risiken
und damit auf den „Aufbau stabiler Ab-
hängigkeiten zwischen verschiedenen Le-
bensabschnitten“ und die „Kontinuität der
Lebensverhältnisse des Mitarbeiters“ (Bol-
tanski/Chiapello 2003, S. 218). Inhaltlich
betrifft dies etwa Fragen des Entgelts, der
Arbeitszeit oder auch des Gesundheits-
schutzes. Formal gründet sie sich auf de-
mokratische Wahlen und das Repräsenta-
tionsprinzip. Dagegen setzt die Künstler-
kritik auf die Freisetzung des menschlichen
Potenzials an „Autonomie, Selbstorganisa-
tion und Kreativität“ (ebd., S. 84). Beab-
sichtigt ist, die Beschäftigten zur Leitung
ihrer eigenen Angelegenheiten zu animie-
ren. Der Ruf „nach Eigenverantwortlich-
keit und Selbstverwaltung“ oder eben nach
direkter Mitbestimmung am Arbeitsplatz
liegt da nahe und wendet sich damit gegen
jede Form von „Paternalismus,Autoritaris-
mus, aufgezwungenen Arbeitszeiten, vor-
gegebenen Arbeitsbereichen, der tayloristi-
schen Trennung zwischen Konzeption und
Ausführung und ganz allgemein (…) der
Arbeitsteilung“ (ebd., S. 217).

Die Herausforderung einer Verbin-
dung von Künstler- und Sozialkritik im
Feld der betrieblichen Mitbestimmung be-
steht demnach darin, diese Autonomiefor-
derungen mit den etablierten Verfahren in
der betrieblichen Macht- und Herrschafts-
ordnung sinnvoll zu vermitteln, sprich: ab-
gesicherte Freiräume der direkten Teilhabe
zu eröffnen, die nicht gleichzeitig gesicher-
te Standards gefährden. Inhaltlich kann
sich dies auf nahezu alle betrieblichen Ge-
genstände erstrecken, von Fragen der Ein-
gruppierung im Zuge der Verwirklichung
von Entgeltrahmenabkommen über Be-
triebsvereinbarungen zur Arbeitszeit bis
hin zu Gefährdungsbeurteilungen.

Die in das novellierte Betriebsverfas-
sungsgesetz aufgenommenen neuen Betei-
ligungsinstrumente (§§ 80, 2 (3) und 28a)
bieten die Möglichkeit einer interessenver-
tretungsgeleiteten und beteiligungsorien-
tierten Bearbeitung dieser (und anderer)
Themenfelder. Sollte der Ansatz einer Syn-
these von Sozial- und Künstlerkritik in
Form spezifischer Teilhabemodelle in der
Praxis tatsächlich gelingen, müssten die
hier diskutierten hybriden Beteiligungsin-
strumente gute Chancen haben, von den
betrieblichen Akteuren aktiv aufgegriffen
zu werden. Tatsächlich gibt es Anzeichen

für einen solchen Aufwind. Mit Hilfe der
WSI-Betriebsrätebefragung 2007 stellen
wir empirische Belege dazu vor, zeigen aber
auch Schwierigkeiten.

Damit verdeutlicht der Beitrag, dass ei-
ne Möglichkeit für die  Zusammenführung
von Künstler- und Sozialkritik in einer 
interessenvertretungsgeleiteten, hybriden
Teilhabe besteht und mit einer Stärkung
von Betriebsräten einhergehen kann.

Ein weiterer Aspekt des Beitrags be-
schäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen
Reorganisationsprozessen und der Offen-
heit der Unternehmen gegenüber hybrider
Beteiligung. Forschungen zu den Auswir-
kungen betrieblicher Reorganisationsmaß-
nahmen weisen darauf hin, dass Manage-
mentstrategien der Marktzentrierung – 
seien es Kostensenkungsprogramme, Cen-
ter-Bildung, Dezentralisierung o. ä. – inno-
vative Beteiligungsansätze befördern, wenn
sowohl auf Management- als auch auf In-
teressenvertretungsseite positive Erfahrun-
gen aus vorangegangenen „Modernisie-
rungsallianzen“ mit partizipativen Elemen-
ten transportiert werden (vgl.Martens 1997,
S. 443f.).

Am Beispiel eines konkreten betriebli-
chen Gestaltungsfeldes führen Lenhardt
und Rosenbrock (2006) aus, dass Um-
strukturierungen auch Zugeständnisse in
Richtung modernisiertem, das heißt betei-
ligungsorientiertem Arbeits- und Gesund-
heitsschutz ermöglichen: Ein stärker kom-
promissorientiertes Vorgehen von Beschäf-
tigten und deren Interessenvertretung er-
öffnet im Reorganisationsprozess nicht nur
Beteiligungs- und Mitgestaltungsmöglich-
keiten, durchaus auch mit interessenpoliti-
schen Erfolgschancen, sondern beeinflusst
auch die Ausgestaltung des betrieblichen
Arbeitsschutzes, „teilweise sogar günstiger
als in Betrieben, die von entsprechenden
Umstrukturierungen völlig „verschont“ ge-
blieben sind“ (ebd., S. 123). Es soll also auch
diskutiert werden, ob interessenvertre-
tungsgeleitete Beteiligungsansätze von Re-
organisationsprozessen profitieren können.

2
Sachkundige Arbeitnehmer
im BetrVG …

Von Seiten der Interessensvertretung ini-
tiierte Beteiligungsformen zeichnen sich
dadurch aus, dass sich Beschäftigte sowohl
in die Ausgestaltung (auf Autonomie und

direkte Partizipation zielend) als auch in
die von Elementen einer Sozialkritik inspi-
rierten Inhalte von Betriebspolitik einbrin-
gen und dabei im Betriebsrat einen Kataly-
sator ihres Teilhabeinteresses haben. Aus
Betriebsratsperspektive kann dieser Ansatz
eine strategische Stärkung von Durchset-
zungsmacht bringen und verringert damit
die Gefahr einer einseitigen Instrumentali-
sierung von Partizipation durch das Mana-
gement.

Beide hier vorgestellten Beteiligungs-
formen finden sich im 2001 novellierten
BetrVG wieder. Der § 80, 2 (3) regelt, dass
Betriebsräte sachkundige Arbeitnehmer zur
Unterstützung ihrer Arbeit heranziehen
können. Die insbesondere von den Arbeit-
gebern in den Gesetzgebungsprozess ein-
gebrachte Grundidee ist, dass der Betriebs-
rat vor Einsatz externer Sachverständiger
(nach BetrVG) auf internen Sachverstand
setzen sollte. Damit wurde die allgemeine
Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers
(§ 80, 2 (1)) bzw. der Informationsan-
spruch des Betriebsrates ausgeweitet.

Durch die Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichtes (BAG) von 1987 und 1992
wurde bereits früher ein Anspruch formu-
liert, das Wissen betrieblicher Fachkräfte
zur Erfüllung von Betriebsratsaufgaben
nutzen zu können – seit 2001 besteht nun
eine reguläre gesetzliche Grundlage dafür.
Die Initiative und das Entscheidungsrecht
über Umfang und Einsatz der ausgewählten
sachkundigen Auskunftspersonen liegen
beim Betriebsrat.Ablehnungen können nur
aus „betrieblicher Notwendigkeit“ für die
Anwendung der Regelung in einem be-
stimmten Zeitraum ausgesprochen werden
(Becker/Thomas 2005; Becker et al. 2002;
Brinkmann/Speidel 2006; Gramm 2005).

§ 28a regelt, dass Betriebsräte betriebs-
verfassungsrechtliche Aufgaben an Arbeits-
gruppen übertragen können. Damit folgt
er einer ähnlichen Grundidee der Nutzung
interner Wissensressourcen wie das Instru-
ment des sachkundigen Arbeitnehmers.
Diese Gruppen können jedoch mehr leis-
ten, als nur die unmittelbare Betriebsrats-
arbeit in einem konkret definierten Projekt
zu unterstützen. Mit Delegationsrechten
ausgestattete Arbeitsgruppen können bei-
spielsweise Gruppenvereinbarungen (ähn-
lich Betriebsvereinbarungen) abschließen.
Im Gegensatz zu sachkundigen Auskunfts-
personen, die dem Benachteiligungs- und
Kündigungsschutz unterliegen, ist die
rechtliche Absicherung der einberufenen
Arbeitsgruppen über § 28a jedoch nicht
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eindeutig geregelt (Hromadka/Maschmann
2007; Busch 2003). Das heißt, es muss für
ein vergleichbares Schutzniveau, wie es in
§ 80, 2 (3) verankert ist, mit dem Arbeitge-
ber vorher entsprechende (Betriebs-)Ver-
einbarungen geben.

Die abgesicherten Freiräume durch die
beiden Beteiligungsinstrumente erweisen
sich damit bereits auf der Regelungsebene
als unterschiedlich weitreichend und un-
terschiedlich praktisch nutzbar. Von Ge-
werkschaftsseite werden die Nachteile die-
ses Regelungsdefizits bei § 28a vor allem im
Fehlen einer inneren Geschäftsordnung
dieser Arbeitsgruppen sowie in der Druck-
situation gesehen, der die Arbeitsgruppen-
mitglieder ausgesetzt sein können.

In der WSI-Betriebsrätebefragung 2007
wurden erstmals Fragen zu hybriden Betei-
ligungsformen aufgenommen. Dadurch ge-
lingt es nun, einen repräsentativen Über-
blick über den Verbreitungsgrad und über
die Anwendungspraxis der sachkundigen
Beschäftigten und der Arbeitsgruppen seit
ihrer Aufnahme in das Betriebsverfassungs-
gesetz 2001 zu geben.Interviews,die im Rah-
men des beteiligungsorientierten Projektes
„Partizipatives Gesundheitsmanagement“
(PARGEMA) an der Universität Jena (Insti-
tut für Soziologie) durchgeführt wurden,
unterfüttern die quantitativen Befunde.1

3
… und ihr Einsatz  in der
Betriebsratspraxis

Zunächst interessierten uns Kenntnis, Ver-
breitung und Nutzungsformen der hybri-

den Beteiligungsinstrumente. 61 % der be-
fragten Betriebsräte sind mit beiden Vor-
schriften nicht vertraut, rund ein Drittel
der Befragten (28 % für § 80, 2 (3) bzw.
35 % für § 28a) gaben an, den jeweiligen
Gesetzesteil zu kennen. Von diesen „Ken-
nern“ nutzen wiederum 63 % das Instru-
ment der sachkundigen Arbeitnehmer
(§ 80, 2, (3)) bzw. 39 % die Arbeitsgruppen
(§ 28a) zur Unterstützung der Betriebs-
ratsarbeit. Auf die Gesamtstichprobe bezo-
gen, sind es 18 % bzw. 14 % der Unterneh-
men mit Betriebsräten ab 20 Beschäftigten,
die die neuen Beteiligungsmöglichkeiten
kennen und bereits mindestens einmal in
der praktischen Arbeit darauf zurückge-
griffen haben (Abbildung 1).

Wir konstatieren, dass Kenntnis und be-
wusster Einsatz der neu geschaffenen Betei-
ligungsinstrumente nach siebenjähriger
Geltungsdauer vergleichsweise hoch ausge-
prägt sind. Dabei gibt es eine bessere Kennt-
nis der Möglichkeit, Arbeitsgruppen zu bil-
den, bei deutlich geringerer Neigung, diese
Option auch zu nutzen. Dagegen scheint
den Betriebsräten die Möglichkeit, Beschäf-
tigte als Sachkundige heranzuziehen, weni-
ger bekannt zu sein, obwohl die Nutzung im
Verhältnis dazu deutlich häufiger erfolgt.

Man kann solche Präferenzen als Indiz
praktischer Handhabbarkeit dieser Instru-
mente lesen oder auch als eine damit ver-
knüpfte Strategie von Betriebsräten im
Umgang mit der Übertragung von Ent-
scheidungsbefugnis auf andere Beschäftig-
te. Gegen Arbeitsgruppen dieser Art spre-
chen abstimmungsintensive Vorgehens-
weisen und Sorgen um den Verlust von
Entscheidungsspielräumen von Betriebs-
räten. Für das Instrument der sachkundi-

gen Arbeitnehmer können weniger rei-
bungsintensive Kommunikationswege zwi-
schen Einzelnen und die Obhut über den
gesamten Entscheidungsvorgang und Pro-
jektverlauf in Anschlag gebracht werden –
man bleibt Herr des Verfahrens.2

Bei den Unterscheidungsmerkmalen
Ost/West und Branchenzugehörigkeit
kommt es zu verhältnismäßig geringen 
Abweichungen bei Kenntnis und Nutzung
der beiden Beteiligungsformen, hinsicht-
lich der Unternehmensgröße können dage-
gen beträchtliche Differenzen ausgemacht
werden: Bei Betriebsräten, die weniger als
200 Beschäftigte vertreten, sind beide Vor-
schriften mehrheitlich nicht bekannt. In
Unternehmen mit 20 bis 49 Beschäftigten –
fast 60 % des Betriebsbestandes in Deutsch-
land – kennen zwei Drittel (65,7 %) weder
die eine noch die andere Beteiligungsform
nach BetrVG. Dagegen steigen mit der Be-
triebsgröße sowohl Kenntnis als auch Nut-
zung signifikant.

Betriebsräte aus Unternehmen, die sich
überwiegend kleineren oder mittelgroßen
DGB-Gewerkschaften wie TRANSNET,
GEW und IG BCE zuordnen lassen, bekun-
den überdurchschnittlich häufig ihre Kennt-
nis der neuen gesetzlichen Regelungen zu
den Beteiligungsformen. Dahinter stecken
in der Regel intensive Schulungen der ent-
sprechenden Organisationen für ihre Mit-
glieder. Betriebsräte aus Unternehmen mit
höherem Organisationsgrad kennen und
nutzen die beiden Vorschriften ebenfalls
häufiger. Der gewerkschaftliche Hinter-
grund ist für die Verbreitung dieser neuen
Beteiligungsformen also eindeutig relevant.

Bemerkenswert ist die inhaltliche Aus-
gestaltung der beiden Beteiligungsformen.
Sachkundige Beschäftigte werden in erster
Linie herangezogen, wenn es um Projekte
im Arbeits- und Gesundheitsschutz (61 %
der Befragten kennen und nutzen die 
§ 80, 2 (3)3) sowie um Gestaltung der Ar-

1 ZumBMBF-geförderten PARGEMA-Projekt und sei-
nenVerbundpartnern siehe auch:www.pargema.de

2 Dieses und weitere Merkmale hybrider Beteiligung
im Verhältnis zu Macht und Handlungsspielraum
des Betriebsrates finden sich bei Brinkmann et al.
2008, S. 133.

3 Wenn nicht anders gekennzeichnet, beziehen sich
die folgenden Prozentangaben im Text immer auf
die Gruppe von Betriebsräten, die die zwei besag-
ten §§ des BetrVG kennen und auch in irgendeiner
Form nutzen. Das heißt, die zugrunde liegende
Fallzahl ist jeweils 363 bzw. 281 für die sachkun-
digen Arbeitnehmer (§ 80, 2 (3)) bzw. die Arbeits-
gruppen (§ 28a).
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verlassen sich die Betriebsräte auf Kraft
und Gültigkeit des BetrVG.

Das Bild einer hochgradig informellen
Praxis in der Anwendung der beiden Betei-
ligungsformen verändert sich, wenn man
nur die Unternehmen betrachtet, für die
die Befragten angeben, Konflikte mit dem
Management bei der Nutzung der jeweili-
gen Beteiligungsform ausgetragen zu haben.
Trotz der stark reduzierten Zellenbeset-
zung wird deutlich, dass es bei Konflikten
häufiger zum Abschluss von Betriebsver-
einbarungen kommt: Statt durchschnitt-

(Frieke 2008). Es stellt sich jedoch die Fra-
ge, ob diese Absicherung zu einer Forma-
lisierung der Beteiligung führt, in dem 
Sinne, dass sich die Betriebsräte stark auf
die gesetzlichen Grundlagen beziehen und
dies zum Beispiel in Form von Betriebs-
vereinbarungen mit dem Management do-
kumentieren. Man kann jedoch „einen
höchst unterschiedlichen Umgang mit dem 
neuen Beteiligungsinstrument“ (Brink-
mann/Speidel 2006, S. 89) annehmen:
„Einheitlich geltende rechtlich-institutio-
nelle Voraussetzungen müssen keine uni-
formen betrieblichen Umsetzungen nach
sich ziehen“ (ebd.). Verlässliche gesetzliche
Regelungen reduzieren auch die Notwen-
digkeit formalisierter betrieblicher Verein-
barungen.

Tatsächlich weisen unsere Befunde
zunächst in diese Richtung: In 92 % bzw.
91 % der Unternehmen, die mit dem In-
strument sachkundiger Arbeitnehmer bzw.
Arbeitsgruppen Erfahrungen gemacht ha-
ben, wurden laut WSI-Betriebsrätebefra-
gung 2007 keine Betriebsvereinbarungen
dazu abgeschlossen (Abbildung 3) – hier

beitszeit (56 %) und Arbeitsorganisation
(52 %) geht. Im Falle der Arbeitsgruppen
nach § 28a handelt es sich um die gleichen
Themen, wenn auch in leicht veränderter
Priorität (Abbildung 2). Auffällig ist außer-
dem, dass eine Vielzahl von Themen und
Themenkombinationen mithilfe sachkun-
diger Arbeitnehmer und Arbeitsgruppen
bearbeitet wurden, diese Beteiligungsfor-
men offenkundig also nicht nur für wenige
betriebspolitische Gestaltungsaspekte im
Betrieb geeignet sind.4

4
Formalisierung von 
Beteiligung 

Wie stark ein Beteiligungsprojekt betrieb-
lich formalisiert werden muss, wird von
verschiedenen Faktoren beeinflusst, zum
Beispiel von der politischen Kultur der
Austauschbeziehungen zwischen Manage-
ment und Betriebsrat (konflikt- vs. kon-
sensorientiert, Bosch et al. 1999), von be-
reits vorhandenen Erfahrungen mit Be-
schäftigtenteilhabe und der dabei erworbe-
nen Beteiligungskompetenz, aber auch vom
Rollenverständnis der Betriebsräte (Co-
Management, Stellvertreterpolitik etc.). In
einem Maschinenbauunternehmen, in
dem das Beteiligungsinstrument nach § 80,
2 (3) bereits vor zwei Jahren erfolgreich
und mit Betriebsvereinbarung angewandt
wurde, wird das Zusammenspiel von infor-
meller und formalisierter Beteiligung durch
den Betriebsratsvorsitzenden wie folgt be-
wertet: „Wenn es keine Widerstände dage-
gen gibt, dass ich Kollegen für meine Arbeit
heranziehe, brauche ich auch keine Be-
triebsvereinbarung. Im Moment haben wir
ja weitgehenden Freiraum, da bringt eine
Betriebsvereinbarung gar nichts. Im Ge-
genteil, das schränkt uns am Ende nur
mehr ein. Das heißt nicht, dass wir nicht ei-
nes Tages doch eine Betriebsvereinbarung
dazu abschließen müssen.Aber so lange gilt
die Devise: Alles, was nicht verboten ist, ist
erlaubt.“

Mit der neuen Gesetzgebung erhalten
Betriebsräte Rechtssicherheit für eine Pra-
xis, die vorher bereits zur Anwendung kam.
Interessenvertreter haben immer – mal
stärker, mal weniger intensiv – die Beteili-
gung von Beschäftigten gesucht, die durch
ihr spezifisches Wissen, als Experten ihrer
Angelegenheiten, für die Betriebsratsarbeit
entscheidende Hinweise geben konnten

4 Mehrfachnennungen waren hier möglich und
wurden genutzt. Im Schnitt gab jeder Betriebsrat,
der eine der beiden Beteiligungsformen unter
Kenntnis der Gesetzeslage nutzte, 3 Projektthe-
men an, die mit Hilfe sachkundiger Arbeitnehmer
und Arbeitsgruppen bearbeitet wurden. Dies kann
sowohl als Hinweis für die viele Querschnittsthe-
men betreffende Ausgestaltung der Projektarbeit
gelesen werden – zum Beispiel wenn es in einem
Arbeits- und Gesundheitsschutz-Projekt zu Ver-
besserungen durch die Umgestaltung der Arbeits-
zeit kommt –, aber auch auf eine mögliche Mehr-
fachnutzung der beiden Beteiligungsinstrumente. 

Abb. 2: Mit hybrider Beteiligung bearbeitete Projektthemen
- Angaben der Betriebsräte in % -

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2007; Berechnungen der Autoren.
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lich 8 % geben nun 14 % der konflikterfah-
renen Betriebsräte entsprechende schrift-
liche Abkommen über das Heranziehen
sachkundiger Beschäftigter an. Im Fall der
Arbeitsgruppen sind es statt 9 % nun 21 %.

Höhere Neigung zu Betriebsvereinba-
rungen sind demnach auch als Absiche-
rungsstrategien von Betriebsräten gegen-
über dem Management zu sehen, um die
Nutzung der gesetzlich garantierten Grund-
lagen für Beteiligung tatsächlich gewähr-
leisten zu können. Gerade diese gesetzliche
Vorschrift lässt – wie oben bereits ange-
deutet – viel Spielraum, der, wenn er nicht
durch Betriebsvereinbarungen umfassend
geregelt wird, auch zu Missbrauch durch
das Management führen kann.

5
Schwächung der 
Repräsentation 

Im Jahr 2001 wurde die Novelle des Be-
triebsverfassungsgesetzes im Bundestag
diskutiert. Auch die zwei hier thematisier-
ten Möglichkeiten, Beschäftigte in der be-
trieblichen Mitbestimmung stärker zu
berücksichtigen, waren Gegenstand von
Debatten zwischen den Parteien. Zu der
Zustimmung durch die Arbeitgebervertre-
ter kam es unter anderem mit dem Ziel, der
bis dahin geltenden gesetzlichen Regelung
– wonach Betriebsräte auf (teure) externe
Sachverständige zur Lösung ihrer Aufga-
ben zurückgreifen können – eine Alterna-
tive zur Seite zu stellen.

Bedenken von Gewerkschaftsvertre-
tern und Betriebsräten bezogen sich auf
den Verlust von Handlungsspielräumen
für die etablierten Interessenvertretungs-
strukturen: Wenn weitere Akteure aus 
der Belegschaft die bis dahin klar struk-
turierte Arena der industriellen Beziehun-
gen betreten würden, zudem ausgestat-

tet mit Verhandlungsrechten sowie Zu-
stimmungs- und Ablehnungsmacht, be-
stünde die Gefahr einer neuen Unüber-
sichtlichkeit und einer möglichen Ent-
solidarisierung innerhalb der Belegschaft.

Anhand der Zufriedenheit mit bisheri-
ger Nutzung und der Planung künftiger
Nutzung hybrider Beteiligungskonzepte
lässt sich zum Teil einschätzen, ob diese
Formen eher zu einer Schwächung oder
eher zu einer Stärkung von Mitbestim-
mung und Interessenrepräsentanz führen.
In der industriesoziologischen Literatur
wird angenommen, dass erfolgreiche di-
rekte Beteiligung von Beschäftigten mehre-
re positive Effekte hat: Sie könne die Be-
triebsräte stärken, Teilhabe und auch ge-
werkschaftliche Arbeit initiieren. Zudem
erfüllt sie die Erwartungen, eigene Interes-
sen in der Betriebspolitik berücksichtigt zu
finden (vgl. Martens 2002; Brinkmann et
al. 2008).

Die Zufriedenheit, die Betriebsräte in
der WSI-Befragung 2007 über den Nutzen
der Beteiligungsformen äußerten, ist mit
53 % bzw. 62 % relativ hoch, wenn auch
nicht überschwänglich (Abbildung 4) – da-
rauf weisen auch die Mittelwerte von 2,4
bzw. 2,3 auf einer Schulnotenskala hin. Da-
gegen beschränkt sich die explizit formu-
lierte Unzufriedenheit auf sehr wenige Be-
fragte.

Als Indikator zur Bewertung des Nut-
zens und der Praktikabilität der Beteili-
gungsformen kann auch die geplante künf-
tige Nutzung der Vorschriften herangezo-
gen werden. Bemerkenswert sind hier 
die Unterschiede, die sich zwischen den bei-
den Beteiligungsinstrumenten abzeichnen:
Während 70 % der Befragten angeben,
künftig den Einsatz sachkundiger Beschäf-
tigter zur Unterstützung der Betriebsratsar-
beit zu planen, sind es nur 34 %, die eine
Bildung von Arbeitsgruppen forcieren wol-
len (Abbildung 4). Offensichtlich schlagen
hier die dargelegten Defizite des § 28a stark

zu Buche, die eine effektive und stärker in-
teressenvertretungsgeleitete Anwendung
verhindern. Der Betriebsratsvorsitzende ei-
nes Maschinenbauunternehmens erklärt
im Experteninterview die Logik der Bevor-
zugung sachkundiger Beschäftigter gegen-
über der Arbeitsgruppenbildung wie folgt:
„Wenn ich eine Arbeitsgruppe brauche, bil-
de ich sie, indem ich mehrere sachkundige
Beschäftigte einberufe. Dazu brauche ich
den 28er Paragraphen nicht, der schützt
auch meine Leute nicht so gut, wie die 80, 2
(3)-Regelung. Die müssen immer befürch-
ten, dass ihnen ein Strick gedreht wird aus
ihrem Engagement. Bei den sachkundigen
Beschäftigten ist viel klarer geregelt, wel-
chen Zugriff das Management auf diese
Leute hat, nämlich während der Zeit unse-
res Betriebsratsprojektes: gar keinen.“

Erfahrungen mit dem Beteiligungsin-
strument haben einen großen Einfluss, sich
für eine künftige Nutzung auszusprechen.
Zumindest bei § 80, 2 (3) stellt sich dies
eindeutig so dar: Für 84 % der Betriebsrä-
te, die bereits sachkundige Beschäftigte ein-
gesetzt haben, ist eine weitere Nutzung die-
ser Beteiligungsform eine klare Sache. Da-
gegen sind es nur knapp über die Hälfte
(52 %) derjenigen, die noch keinerlei Er-
fahrungen mit diesem Instrument sam-
meln konnten.

Für den Einsatz von Arbeitsgruppen
nach § 28a sind die Unterschiede nicht
ganz so gravierend, aber auch vorhanden,
und sie weisen – erstaunlicherweise – in die
entgegengesetzte Richtung. Hier sind es die
Befragten ohne bisherige Erfahrungen in
der Nutzung des § 28a, die etwas häufiger
angeben, die Bildung einer Arbeitsgruppe
zu planen (36 % gegenüber 33 %).

Dieser Befund ist auch deshalb überra-
schend – und schwer interpretierbar – weil
doch die Zufriedenheit mit dem Nutzen
der Arbeitsgruppen etwas höher ausfiel als
für das Heranziehen sachkundiger Be-
schäftigter. Möglicherweise kann die Zu-
friedenheit mit dem Nutzen solcher Be-
teiligungsformen zwar hoch ausfallen,
wenn aber die Voraussetzungen für die
Nutzung schwierig sind und die Hinder-
nisse bei der Ausgestaltung der Beteili-
gungsformen überhand nehmen, wirkt
sich dies negativ auf die Planung einer
künftigen Nutzung aus. Oder anders aus-
gedrückt: Hinterher ist man immer schlau-
er, bilanziert zwar ein zufrieden stellendes
Ergebnis, sieht aber auch den Aufwand und
die Risiken, die mit diesem Vorgehen ver-
bunden waren und möchte sie nicht noch
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einmal eingehen. Jene Beteiligungsformen,
die den Beschäftigten weniger Schutz und
Regelsicherheit bieten, haben womöglich
geringere Zukunftschancen.

Erfahrungen mit Konflikten mit dem
Management wirken sich für den zukünf-
tigen Einsatz sachkundiger Arbeitnehmer
günstiger aus als Konflikte mit Beschäftig-
ten in dieser Sache. Zumindest ist kein Ver-
zicht auf diese Handlungsoption aufgrund
von Schwierigkeiten, das Management von
dieser Beteiligungsform zu überzeugen, zu
erkennen. Entscheidend für Erfolg und
künftige Beteiligungsstrategien sind tat-
sächlich positive Erfahrungen, die die Be-
schäftigten mit diesen Beteiligungsansät-
zen machen.

Für eine Diskussion um Stärkung oder
Schwächung von Repräsentation heißt das,
Betriebsräte beseitigen durch Teilhabe und
durch positive Ergebnisse dieser Beteili-
gungsmodelle mögliche Zweifel in der Be-
legschaft und schaffen so Akzeptanz, wenn
sie diesen Pfad weiter verfolgen. Sie stärken
also genau dann ihre Rolle, wenn Beteili-
gung keine Eintagsfliege war. Offensichtlich
ist jedoch nicht jedes Instrument gleicher-
maßen zur direkten und wirksamen Ein-
bindung von Beschäftigten geeignet: Wäh-
rend die Zufriedenheit mit den erzielten Er-
gebnissen durch Beteiligung mehrheitlich
hoch bis sehr hoch ist, wird der künftige
Einsatz der beiden hier untersuchten Vor-
schriften höchst unterschiedlich bewertet.
Einen deutlich höheren Zuspruch erfahren
demnach Ansätze, in denen einzelne Be-
schäftigte als Sachkundige herangezogen
werden, gegenüber einer Beteiligung durch
formalisierte Arbeitsgruppen. Hier mögen
ein hoher Vorbereitungsaufwand für die
Arbeitsgruppen und die angedeuteten
Schutzdefizite, die § 28a gegenüber § 80,
2 (3) aufweist, in die Bilanz der Betriebsrä-
te eingehen. An der Wirksamkeit von hy-
briden Beteiligungsansätzen scheint jedoch
kein Zweifel zu bestehen. Das heißt, die Spe-
zifik der hier untersuchten Beteiligungsfor-
men hat keinen Einfluss auf die stärkende
Wirkung von Beteiligung.

6
Betriebliche Reorganisation
und hybride Beteiligung

Das Verhältnis von betrieblicher Reorgani-
sation und Beteiligung ist unter dem Ge-
sichtspunkt der eingangs geschilderten

Einlösung von Künstler- und Sozialkritik
deshalb interessant, weil Unternehmen
bzw. deren Management und Eigentümer
als zentrale und mit Entscheidungsmacht
ausgestattete Akteure den Restrukturie-
rungspfad absichern müssen. Dazu bieten
sich verschiedene, mehr oder weniger er-
folgversprechende Strategien an: Neben
dem Werben um Legitimation für diese
Entscheidungen oder auf Einsicht setzende
Sinnvermittlung werden Restrukturierun-
gen nicht selten vom Management als
Sachzwang inszeniert. Martens (1997,
S. 443f.) vermutet eine hohe Neigung von
Interessenvertretungsakteuren zu neuen
Beteiligungskonzepten, wenn Mitbestim-
mung durch Restrukturierungen und Ra-
tionalisierungsmaßnahmen in die Defensi-
ve geraten ist. Dies lässt sich als Hinweis für
ein erweitertes Legitimierungsbedürfnis
von Restrukturierungsentscheidungen in
Verbindung mit der eigenständigen Ver-
mittlung und Entwicklung von Anpas-
sungs- und Umsetzungsstrategien durch
die Beschäftigten lesen. Lassen sich dafür
tatsächlich Hinweise in der Betriebsrätebe-
fragung mit Blick auf die hybriden Beteili-
gungsformen finden?

Interessenvertreter aus Unternehmen,
in denen es zwischen 2005 und 2007 zu be-
trieblichen Umstrukturierungen, Auslage-
rungen oder Verlagerungen von Unterneh-
mensteilen kam, signalisieren eine signifi-
kant höhere Kenntnis (51 %) über minde-
stens eine der beiden Vorschriften als
Betriebsräte aus Nicht-Restrukturierungs-
betrieben (36 %, Tabelle 1). In der Anwen-
dung der beiden Beteiligungsmodelle las-
sen sich ebenfalls signifikante Unterschiede
in vergleichbarem Ausmaß beobachten.
Dabei spielt es eine große Rolle, um welche
der beiden Vorschriften es sich handelt:
In Restrukturierungsunternehmen greifen
rund 74 % auf sachkundige Arbeitnehmer-
bzw. 50 % auf Arbeitsgruppenbeteiligung
zurück, während in den anderen Unter-

nehmen diese Formen nur von 56 % bzw.
35 % genutzt werden.5

Die Hauptthemen für die Betriebsrats-
arbeit seit 2005 geben Hinweise darauf,
dass es an Unsicherheit erzeugenden Ar-
beitsbedingungen und Restrukturierungs-
maßnahmen auch in „Beteiligungsunter-
nehmen“ keinen Mangel gab. Demnach
waren Personalabbau und Beschäftigungs-
sicherung, die Ausarbeitung/Aushandlung
von Sozialplänen oder Formen des Interes-
senausgleichs die zentralen Herausforde-
rungen, mit denen Betriebsräte und Beleg-
schaften konfrontiert wurden. Des Weite-
ren werden die Unterschreitung tariflicher
Standards, Ausgliederungen, Schließun-
gen, Zusammenlegungen von Betriebstei-
len, Überstunden und Arbeitszeitkonten
genannt. Diese Themen sind gleicher-
maßen, bei leichten Verschiebungen in der
Rangfolge, in Beteiligungs- und in Nicht-
beteiligungsunternehmen zu finden. Über-
durchschnittlich viel Engagement mussten
beteiligungsoffene Betriebsräte (also bei
Nutzung mindestens einer der beiden Be-
teiligungsformen) in Themen wie Erhö-
hung des Leistungsdrucks, Veränderung
bei der Arbeitsorganisation und bei den
Wünschen der Beschäftigten nach flexiblen
Arbeitszeiten stecken. Angesprochen sind
damit sowohl Fragen, die die Arbeitssitua-
tion von Beschäftigten betreffen – also all
das, worauf die Sozialkritik zielt –, als auch
Maßnahmen, die der Verbesserung be-
trieblicher Abläufe dienen, wie sie die
Künstlerkritik zum Thema macht. All die-
se Aspekte sind mit den Beteiligungsansät-
zen gut vereinbar. Hybride Beteiligungsfor-
men können demnach wirksamen Gegen-

5 Der Betriebsgrößeneffekt wurde durch simulierte
Replikation getestet und ist zwar nicht vernach-
lässigbar, ändert aber den Befund nicht grundle-
gend.

Tabelle 1: Reorganisation und hybride Beteiligung – Anteil der Befragten
in % –

Gesamt Umstrukturierung, Keine Umstrukturierung
Verlagerung, Verlagerung, 
Auslagerung Auslagerung

Mindestens eine der 
beiden Vorschriften bekannt 43,5 50,9 35,5
Nutzung sachkundiger Arbeitnehmer
(BetrVG § 80, 2 (3)) 67,0 73,9 55,6
Nutzung Arbeitsgruppen 
(BetrVG § 28a) 44,1 50,0 34,8

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2007; eigene Berechungen.
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druck zu Prozessen der Marktgrenzenver-
schiebung (Brinkmann 2003; Becker et al.
2007) entfalten.

Wie unterschiedlich die Problemlagen
bei Beteiligungsunternehmen gegenüber
Nicht-Beteiligungsunternehmen sind, wird
noch deutlicher, wenn man nach den größ-
ten Differenzen in der Bearbeitungsinten-
sität der seit 2005 für den Betriebsrat rele-
vanten Themen fragt. Die beteiligungsori-
entierten Betriebsräte nennen hier insbe-
sondere die Einführung neuer Techniken
sowie Ausgliederung, Schließung bzw. Zu-
sammenlegung von Betriebsteilen. Dage-
gen spielen im Gegensatz zu Nicht-Beteili-
gungsunternehmen die Verschlechterung
des Betriebsklimas, ein Mehr an Wochen-
endarbeit und ein mangelnder Rückhalt
des Betriebsrates bei den Beschäftigten bei
den Beteiligungsunternehmen eine deut-
lich geringere Rolle. Diese Defizite geben
Hinweise auf die sozialintegrative Wirkung
von Beteiligungsansätzen.

7
Fazit

Boltanski/Chiapello (2003) analysieren den
Versuch der Arbeitgeber, im traditionellen
korporatistischen System die Proteste im
Gefolge von 1968 zunächst vor allem als
Sozialkritik zu lesen und mit dementspre-
chenden Konzessionen zu beantworten.
Demgegenüber wurden Autonomiebestre-
bungen der Beschäftigten zurückgewiesen,
die sich aus der Künstlerkritik speisten.
Letztere passten weder ins zeitgenössische
hegemoniale Normenkorsett noch standen
institutionelle Ordnungsrahmen zu ihrer
Verwirklichung zur Verfügung.

Man hat heute nicht selten den Ein-
druck, dass sich die Verhältnisse umgekehrt
haben. Mannigfaltige Arten (unverbindli-
cher) Teilhabeofferten gelten als betrieblich
und gesellschaftlich anerkannt, viele Spiel-
arten der Sozialkritik scheinen dagegen

nicht kompatibel mit dem neuen Geist des
Kapitalismus. Deutlich wird damit aller-
dings auch: Wandlungsprozesse dieser Art
sind ein Ausdruck historischer Kräftekon-
stellationen, die sich ändern können.

Die dargestellten hybriden Beteili-
gungsformen stellen vor dem Hintergrund
der bisherigen Erfahrungen ein probates
Mittel zur Verbindung von zentralen Ideen
der Künstler- sowie der Sozialkritik dar.
Machtvoll umgesetzt verkörpern sie die
Möglichkeit, individuelle und kollektive
Teilhabe auf Dauer zu stellen, Themen der
Sozialkritik (wie den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz) wieder auf die Tagesordnung
zu rücken und gleichzeitig der Mitbestim-
mung ein neues, Legitimation stiftendes
Standbein zu verschaffen. Allerdings muss
die praktische Umsetzung von partizipativ
erarbeiteten Veränderungskonzepten er-
weisen, ob sich sozialkritisch inspirierte
Themen gleichsam auf der Fähre künstler-
kritisch inspirierter Verfahren tatsächlich
transportieren lassen.
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